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1.  Ziel und Zweck des Konzeptes  

Im Landkreis Vorpommern-Rügen (LK VR) liegen ca. 230 km Bundes-, 658 km Landes- und 
323,5 km Kreisstraßen. Dem gegenüber stehen ca. 86,5 km Radwege an Bundes-, 272 km Rad-
wege an Landes- und 58 km Radwege an Kreisstraßen. 

Eine sinnvolle Erschließung des Landkreises mit Radwegen kann nur über eine flächende-
ckende Infrastruktur von Radwegen an Bundes- und Landes-, ergänzend an Kreisstraßen, erfol-
gen.  

Dabei ist vor allem der Alltagsradverkehr in den Mittelpunkt der Überlegungen zu stellen , um 
den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Vorpommern-Rügen trotz der starken ländlichen 
Prägung den Umstieg aufs Rad und damit eine Partizipation an der Verkehrswende zu ermögli-
chen. Alltagsradverkehr zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:  

¶ Er findet nahezu täg lich auf wiederkehrenden Strecken statt.  

¶ Er ist räumlich begrenzt.  

¶ Er findet bei fast jedem Wetter statt.  

¶ Er wird auch von minderjährigen Verkehrsteilenehmer/innen selbständig realisiert.  

¶ Bürgerinnen und Bürger, die Alltagsradverkehr realisieren, sind auf die Verlässlichkeit der 
Strukturen angewiesen. 

¶ Es wird in der Regel die kürzeste Verbindung zwischen Start - und Zielpunkt  gewählt. Je 
weiter ein Umweg ausfällt, desto mehr sinkt die Akzeptanz zusätzliche Strecken (ggf. zu-
gunsten einer höheren Sicherheit ) in Kauf zu nehmen. 

Daraus ergeben sich folgende Anforderungen, die Radwege für den Alltagsradverkehr erfüllen 
müssen: 

¶ Sie müssen eine gewisse Sicherheit bieten, d. h. sie müssen von der Öffentlichkeit wahr-
nehmbar platziert sein (einsame, schlecht einsehbare Strecken werden eher gemieden).  

¶ Sie müssen befestigt sein (mind. wassergebundene Decke). 

¶ Sie müssen ausreichend breit sein (mind. 2,50 m).  

¶ Sie müssen gepflegt werden (Laub, Winterdienst).  

¶ Sie müssen bei Dunkelheit sicher befahrbar sein.  

Das Konzept zur Verdichtung des Radwegenetzes an Bundes-, Landes und Kreisstraßen im 
Landkreis VorpommernðRügen soll den Prozess der Entscheidungsfindung, welche Radwegab-
schnitte konkret gebaut werden sollen, durch objektivierbare Kriterien unterstützen und so 
eine echte Priorisierung der knappen Ressourcen zu Umsetzung des Ziels ermöglichen. 

2.  Ausgangssituation  

Die Ausgangssituation im LK VR wird auf der nachfolgenden Karte dargestellt.  
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Auf der Abbildung 1  sind 
die übergeordneten Stra-
ßen abgebildet.  

Zu diesen zählen die Auto-
bahnen, Bundes-, Landes- 
und Kreisstraßen. Wäh-
rend die Autobahnen und 
deren Zubringer für den 
Radverkehr irrelevant 
sind, bilden die anderen 
Kategorien das Grundge-
rüst des Alltagradwege-
netzes. Bundesstraßen 
sind in blau, Landesstra-
ßen in grün und Kreisstra-
ßen in orange abgebildet. 
Die breiten eingezeichne-
ten Linien stellen die ak-
tuellen Situationen mit 
straßenbegleitenden Rad-
wegen dar, bei den feinen 
Linien ist daher kein stra-
ßenbegleitender Radweg 
vorhanden. 
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3.  Zielstellung  und Methodik zur Ermittlung der einzelnen Abschnitte  

Da die Verdichtung des Radwegenetzes an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen nur sinnvoll 
möglich ist, wenn Schwerpunkte gesetzt werden, ist für die 1. Phase ein klares Ziel zu defi-
nieren, was ein möglicher Ausgangspunkt bzw. was mögliche Ausgangspunkte für eine Ver-
dichtung sein können.  

Eine Verdichtung des Radwegenetzes unter dem Gesichtspunkt des Alltagsverkehrs kann sinni-
gerweise nur von Städten bzw. zentralen Orten aus in die Fläche erfolgen. Die Städte bzw. 
zentralen Orte sind sowohl Ausgangs- als auch Endpunkt für radbezogenen Alltagsverkehr, da 
sie neben Einkaufsmöglichkeiten, der Möglic hkeit zum Arzt oder zur Apotheke zu gehen oder 
eine Schule zu besuchen auch häufig Sitz des Arbeitsplatzes oder Verkehrsumstiegspunkte 
sind. Hierzu wurde die Kategorisier ung der Regionalplanung, ergänzt um die Siedlungsschwer-
punkte aus dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Vorpommern, aus dem Jahr 2010 als 
Grundlage genommen, um eine gute Abdeckung in die Fläche des Landkreises zu erhalten.  

In der 1. Phase muss der Fokus auf die Realisierung der überörtlichen Verbindungen von Orts-
ausgansschild bis Ortseingangsschild liegen, da  

¶ innerörtliche Verbindungen aufgrund des vorhandenen Platzes und eines notwendigen 
Grunderwerbs nur sehr langsam, personal- und kostenintensiv realisiert werden können,  

¶ für innörtliche Radwegeverbindungen ein entsprechendes Radwegekonzept der jeweiligen 
Gemeinde vorliegen muss, um Fehl- bzw. Parallelplanungen zu verhindern,  

¶ bei innerörtlichen Verbindungen geklärt sein muss, ob ein reiner Radweg oder ein gemein-
samer Rad- und Gehweg erstellt werden soll.  

Da radbezogener Alltagsverkehr für den Normalbürger aber auch physische Grenzen hat, ist es 
sinnvoll um die o. g. Städte bzw. zentralen Orte einen Radius von ca. 5 km , beginnend ab der 
Stadt- bzw. Ortsgrenze, zu ziehen und sich in der 1. Phase auf die Verdichtung des Radwege-
netzes an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in diesem Umkreis zu konzentrieren, wobei Al-
ternativrouten zu den straßenbegleitenden Radwegen in die Überlegungen einzubeziehen 
sind, wenn diese die unter 1. genannten Bedingungen erfüllen.  

In einer 2. Phase kann dann konzeptionell ¿berlegt werden, wie die so entstandenen ăRad-
wegeendenò sinnvoll miteinander verkn¿pft werden kºnnen. 

3.1.  Ergebnis der Betrachtungen  

Als Städte bzw. zentrale Orte  und Siedlungsschwerpunkte wurden folgende ermittelt:  

Oberzentrum:  

 

Stralsund 

Mittelzentren:  

 

Bergen auf Rügen, Grimmen, Ribnitz -Damgarten 

Grundzentren:  

 

Baabe, Bad Sülze, Barth, Binz, Franzburg, Garz/Rügen, Marlow, 
Putbus, Richtenberg, Sagard, Samtens, Sassnitz, Sellin, Tribsees, 
Zingst 
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Siedlungsschwer-
punkte 

 

Abtshagen, Altenkirch en, Altenpleen, Breege, Dierhagen, Dranske, 
Gingst, Glowe, Grammendorf, Middelhagen, Niepars, Poggendorf, 
Reinkenhagen, Velgast, Wiek 

 

Für die o. g. Orte ergibt sich dann folgendes Gesamtbild unter Berücksichtigung des 5 km  Ra-
dius. Wie zu erkennen ist, sind nach den zentralen Orten noch einige Bereiche zu finden, in 
denen die nächsten Versorgungsmöglichkeiten weiter entfernt sind, weshalb ebenfalls Sied-
lungsschwerpunkte in die Auswertung mit eingeflossen sind.
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Auf Abbildu ng 2 
sind die ermittelten 
Orte mit den jewei-
ligen Radien abge-
bildet. Die Linien 
stellen jeweils eine 
Kategorie der Stra-
ßen dar. Die Unter-
schiede zwischen 
feinen und breite-
ren Linien hängen 
mit aktuell vorhan-
denen straßenbe-
gleitenden Radwe-
gen zusammen. So 
fehlt an einer fei-
nen Linie aktuell 
ein straßenbeglei-
tender Radweg, 
wohingegen an 
breiteren Linien ein 
Radweg vorhanden 
ist.  
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Für die o. g. Orte ergibt sich dann jeweils eines der nachfolgenden Bilder  unter Berücksichti-
gung des 5 km Radius. 

3.2.  Oberzentrum  

Stralsund  

Für die erste Karte wird eine etwas längere Erklärung gemacht. So sind die dunkelroten Berei-
che jeweils die Siedlungsflächen der Zentren, die etwas hellere Farbe stellt die 5 Kilometer 
Pufferzone dar, um einen Überblick zu bekommen, welche Abschnitte in Frage kommen. 
Blaue Linien stehen für Bundesstraßen, grün steht für Landesstraßen und orange für Kreisstra-
ßen. Die jeweils breitere n Linien bedeuten einen vorhandenen straßenbegleitenden Radweg, 
die feinen Linien stehen für eine Straße ohne straßenbegleitenden Radweg. Etwaige Alterna-
tivroute n sind nicht eingezeichnet. Neben den Straßen sind im Abstand von einem Kilometer 
Markierungen (offizielle Kilometrierung der Straßen)  zu finden, die jeweils zwischen Knoten-
punkten gemacht wurden. Somit lässt sich die Länge des fehlenden Abschnittes besser ein-
schätzen. 

Für Stralsund lässt sich feststellen , dass nahezu alle Abschnitte bereits über ei nen straßenbe-
gleitenden Radweg verfügen. Lediglich zwei Abschnitte fehlen momentan. Zum einen ist auf 
Rügen in Richtung Gustow (nicht im 5  km-Radius) im Osten noch ein kleiner Abschnitt nicht 
mit einem straßenbegleitenden Radweg versehen. Dieser Abschnitt findet sich jedoch auf der 
Prioritätenliste wieder . Zum anderen fehlt der Radweg an einem  Abschnitt entlang der L 222 
nach Zarrendorf.  
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3.3.  Mittelzentren  

Bergen auf Rügen 

Rund um Bergen auf Rügen gibt es ein engmaschiges Netz aus verschiedenen Straßentypen. So 
gibt es Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. In Bezug auf Bundesstraßen fehlt hierbei eine Ver-
bindung von Süden kommend entlang der B 196. Nach Osten gibt es eine solche Verbindung, 
genauso wie in Richtung Norden entlang der B 96. Bei den Landesstraßen fehlt eine solche 
Verbindung sowohl nach Nord-Westen, als auch nach Süd-Osten an der L 301, in welcher aller-
dings aktuell ein Teilstück zwischen Neklade und Siggermow geplant wird. Gleiches gilt für 
die RÜG 15 aus Richtung Tilzow kommend, auch dieser Abschnitt ist im Moment in Planung. 
Abschnitte, die aktuell an Kreisstraßen noch nicht in Planung sind und auch noch nicht im Be-
stand, sind entlang der RÜG 7 im Westen und RÜG 18 im Nord-Osten. 
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Grimmen  

Grimmen ist an den Bundes- und Landesstraßen bereits gut erschlossen. So fehlen lediglich 
Bereiche in Norden der B 194 und im Süden bis Poggendorf (allerdings ohne Siedlung im 5 km-
Radius). Die Landesstraßen sind ebenfalls gut erschlossen, sodass der einzige noch fehlende 
Abschnitt entlang der L 30 ab Bartmannshagen sich aktuell auf der Prioritätenliste wiederfin-
det. An den Kreisstraßen sieht die Situation hingegen anders aus. Es ist zu sehen, dass keine 
der drei Kreisstraßen NVP 12, NVP 15 oder NVP 20 über einen straßenbegleitenden Radweg 
verfügt . 
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Ribnitz -Damgarten  

Ribnitz-Damgarten ist für den nördlichen Bereich bereits relativ gut versorgt mit straßenbe-
gleitenden Radwegen. In diesem Bereich sind nahezu alle übergeordneten  Straßen mit stra-
ßenbegleitenden Radwegen versorgt. Lediglich ein Abschnitt entlang de r L 21 fällt aus, für 
diese Verbindung wurde allerdings eine Vereinbarung mit dem Land getroffen, sodass hier ein 
sogenannter ăZiffer 6 Radwegò abseits der StraÇen vom Land finanziert wurde, der diese Ver-
bindung abdeckt und für den ein straßenbegleitender Radweg somit entfällt .  Größere Lücken 
sind im südlichen Bereich zu finden. Die L 181 befindet sich aktuell in Planung und Bau über 
die Prioritätenliste. Bei den Landesstraßen fehlt somit noch der Abschnitt entlang der L 191 in 
Richtung Bartelshagen I. Ebenfalls fehlend ist ein Radweg entlang der NVP 5. Hierfür wäre al-
lerdings auch ein straßenbegleitender Radweg entlang der L 191 erforderlich.  
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3.4.  Grundzentren  

Baabe 

Im Bereich um das Grundzentrum Baabe sind nahezu alle straßenbegleitenden Radwege vor-
handen. Es fehlt lediglich ein kurzer Abschnitt entlang der L 192. Für alle anderen Abschnitte 
gibt es bereits straßenbegleitende Radwege.  Zudem sind Alternativrouten vorhanden, die die 
fehlende Verbindung ersetzen können. 
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Bad Sülze 

Bad Sülze verfügt aktuell über einen straßenbegleitenden Radweg in Richtung Lang sdorf (Trib-
sees) entlang der L 19. Entlang der L 23 in Richtung Böhlendorf laufen aktuell Planungen. Die 
restlichen Abschnitte entlang der L 23 in Richtung Eixen und der L 19 in Richtung Mar-
low/Dettmannsdorf -Kölzow haben aktuell keinen straßenbegleitenden Radweg.  

 

  


































































